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  bruar 2024 zu melden. Die Meldung muss den von technischen Vor-
aussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 6.3 der Muster-Richt-
linien Deutschlandticket 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben 
werden. (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der 
Landkreis Freising erhält eine Abschrift der Meldung.

5.3  Für die Antragstellung des Landkreises Freising beim Freistaat Bay-
ern am 30. September 2024 sind von den Verkehrsunternehmen bis 
zum 01. August 2024 vorzulegen:

 -  Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen 
Ausgleichsleistungen entsprechend den im DTBY-Portal zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode;

 -  Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen 
entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Un-
terlagen und Berechnungsmethode sowie weitere begründete 
Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorga-
nisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das 
Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begrün-
dende Daten selbst vorzulegen;

 -  Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entspre-
chend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entspre-
chend getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 
und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo mög-
lich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen er-
stellt werden;

 -  Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßi-
gungsticket entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die 
Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen 
solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semester-
ticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 
Verbundorganisationen erstellt werden.

5.4  Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand 
bis zum 31. März 2025 die nachfolgend aufgeführten Daten und 
Nachweise:

 -  die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 
Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleis-
tende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
vorhandenen einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne 
(solidarisches) Semesterticket darzustellen;

  Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Be-
rechnungen offenzulegen.

5.5  Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 [für den Nach-
weis des Landkreises Freising gegenüber dem Freistaat Bayern 
bis zum 31. März 2026] die nachfolgend aufgeführten Daten und 
Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten 
und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage 
der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der 
jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 
31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt 
letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter 
als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet un-
geachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt.

5.5.1  Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis April 2019 sind die 
nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen:

 -  die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich 
(Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in 
dem das Verkehrsunternehmen tätig ist;

 -  die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeord-
neten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der jeweiligen 
Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich an-
zugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeit-
raum von Januar 2019 bis April 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;

  -  Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden 
Einnahmen der Monate Januar 2019 bis April 2019 und die Ein-
nahmenaufteilung sowohl für die hochgerechneten als auch für 
die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch 
betragsmäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen.

5.5.2  Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Ja-
nuar 2024 bis April 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen sind vorzulegen:

 -  für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Kartenarten 
und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs;

 -  soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise 
zuordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhängige Pauschal-
angebote handelt: die mittels der aus der Berechnung nach Nr. 
5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutschland 2024 abgeleite-
ten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerech-
neten Höhe des jeweiligen rechnerischen Tarifs;

 -  die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und 
im Januar 2025;

 -  der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. 
Zug-Kilometern für die Zeit von Januar 2024 bis April 2024 und 
das Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019.

5.5.3  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen 
sind bezogen auf den Zeitraum von Januar 2024 bis April 2024vor-
zulegen:

 -  die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Januar 2024 bis April 2024;

 -  die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 
Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleis-
tende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket 
darzustellen;

 -  Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnah-
menaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre 
vorzulegen;

 -  die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur 
Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das 
Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf Anforderung 
sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

 -  Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur 
Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich 
der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen 
Zuständigkeitsgebiet für die Monate Januar 2024 bis April 2024; 
sollte der Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine 
vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die Ein-
nahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem 
Fall schnellstmöglich nachzureichen;

 -  soweit Nr. 5.4.1.1 Satz 6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist eine transparente Über-
leitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen;

 -  die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 
Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleis-
tende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket 
darzustellen;

 -  Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese 
nach Maßgabe der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 
ausgeglichen werden;

 -  Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Ermäßigungstickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese 
ausgeglichen werden;

 -  Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der 
Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX;

 -  Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus 
allgemeinen Vorschriften;

 -  Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrs-
unternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der 
Anerkennung des Deutschlandtickets für die Monate Januar 2024 
bis April 2024 ergeben;

 -  Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßi-
gen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen oder Einsparun-
gen von Vertriebsprovisionen.

5.5.4  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind 
bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags oder die gesamte Laufzeit der einem eigenwirtschaftlichen 
Verkehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:

 -  vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen 
verkauften Tarife und Tickets (kassentechnische Einnahmen) je-
weils differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten 
und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stück-
zahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwen-
det; 

 -  vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen 
erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach Kalendermonaten und 
allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Ta-
rife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrs-
unternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei 
Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, 
die endgültigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maß-
gabe der Einnahmenaufteilungen;

 -  vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Perso-
nenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, 
Gesamtnachfrage in Personen und Personenkilometern), soweit 
diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu 
Grunde gelegt werden;

 -  Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswir-
kungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten 
Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen Auswirkun-
gen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, 
sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist;

 -  Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 
4.3.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen 
dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der 
korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten;

 -  Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgeleg-
ten Daten.

5.6  Der Landkreis Freising kann vom Verkehrsunternehmen die Vor-
lage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur 
Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024 oder insbesondere aufgrund von Rechts-
vorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des 
Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 
5.2 bis 5.5 genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 ge-
forderten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, 
kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr 
ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlags-
zahlungen sind insoweit zurückzuzahlen.

5.7  Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaft-
lichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf 
Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen 
Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Re-
gelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. 
Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisie-
rungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 
Nachweispflichten geregelt werden.

5.8  Der Landkreis Freising kann die von dem Verkehrsunternehmen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden 
Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst 
oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist 
verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür 
notwendigen Unterlagen zu gewähren.

5.9  Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, 
Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten werden die je-
weils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils 
geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weiterge-
hende Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf 
werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrs-
unternehmen und dem Landkreis Freising getroffen. Gleiches gilt 
in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen 
und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen.

5.10  Die Verkehrsunternehmen werden darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von 
§ 264 Strafgesetzbuch handelt und das Subventionsbetrug nach die-
ser Allgemeinverfügung strafbar ist.

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen

6.1  Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags oder der Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes geregelt 
wird, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrsunternehmen 
auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2.

6.2  Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis 
April 2024 auf Antrag eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 
Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Ausgleichsleis-
tungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 29. 
Februar 2024 über das DTBY-Portal zu stellen. Der Betreiber des 
Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur 
Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.

6.3  Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nrn. 6.1 und 6.2 
gewährt der Landkreis Freising Abschlagszahlungen auf die Aus-
gleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungs-
ticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils 
ausgegebenen Tickets folgenden Monats können Abschlagszah-
lungen über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die 
Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets 
zu melden. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten 
verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen 
kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedie-
nen. Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten be-
rechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.

6.4  Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der 
Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.1 und 6.3. Die endgültige Er-
mittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung 
zu Nachzahlungen und zum Umgang mit Überzahlungen (Rücker-
stattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.

7.  Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007

7.1  Der Landkreis Freising ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein 
öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichs-
leistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil 
der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen 
mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.

7.2  Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 
7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich 
ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen 
Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen 
eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich 
aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich 
insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von 
ihnen gemachten Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß am 1. Januar 2024 in Kraft.

8.2  Diese allgemeine Vorschrift tritt am 30. April 2024 außer Kraft. Die 
Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichs-
leistungen für das Kalenderjahr 2024 wird auch nach dem Außer-
krafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher 
Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchfüh-
rung der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch 
Änderungs-Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgeho-
ben werden. Die allgemeine Vorschrift und die damit verbundene 
Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets kann insbesondere 
dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine ausreichende Finan-
zierung des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf 
Basis der Allgemeinverfügung bestehenden Ausgleichsansprüche 
vollumfänglich zu befriedigen.

Anlagen:

Anlage 1    Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Frei-
willigendienstleistenden (Ermäßigungsticket)

Anlage 2    Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und Landesmitteln 
vom 16. November 2023 (Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2024)

Anlage 3    entfällt
Anlage 4    MVV-Gemeinschaftstarif, Anhang 10 bis 10c, in seiner jeweils 

geltenden Fassung (Allgemeine Tarifbestimmungen für das 
Deutschlandticket)

Die Anlagen sind online abrufbar unter https://lrafs.de/bustarife.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfach 20 05 43, 80005 München, Bayerstraße 30 erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungs-
gericht München in 80335 München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig.
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elek-
tronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
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